
Bestrafung von „Währungsverbrechern"

Einen recht umfangreichen Kom plex im sowjetzonalen  
W irtschaftsstrafrecht bilden die „Angriffe gegen die 
Währung“. Schon aus einigen w eiter oben abgedruckten  
Dokumenten geht hervor, daß der sowjetzonale S taat 
nicht nur demjenigen Strafe androht, der W ährungs
m ittel aus der Sovjjetzone herausbringt, sondern daß 
das SED-Regime auch das Gegenteil, das Einführen 
eigener Währung, als Verbrechen ansieht (vgl. Ausfüh
rungen des Kreisgerichts Dresden in Dokument Nr. 226). 
Daß sich beide Auffassungen gegenseitig ausschließen, 
ivill man offenbar in der Zonenjustiz nicht sehen. Es ist 
den Funktionären in der Justizverwaltung und den SED- 
Richtern wohl auch gleichgültig, welchen Eindruck man 
von der S tabilität der Währung eines S taates erhalten  
muß, der sich m it strafrechtlichen Mitteln dagegen 
wehrt, daß das von ihm selbst herausgegebene Geld auf 
sein Territorium zurückgelangt.
Einen amtlichen Börsenkurs zwischen der DM W est und 
DM Ost gibt es nicht. Der W est-Berliner Wechselstuben
kurs zwischen beiden Währungen richtet sich einfach 
danach, in welchem Verhältnis Angebot und Nachfrage 
stehen. Dieser sogenannte „Schwindelkurs“ is t den SED- 
Machthabern besonders verhaßt, und die S trafjustiz  
tr i t t  imm er dann in aller Schärfe in Erscheinung, wenn 
jemand eine Handlung begeht, die in irgendeiner Weise 
die Tätigkeit der Wechselstuben zu unterstützen ge
eignet ist. Darum wurden hohe Zuchthausstrafen gegen 
Kassenangestellte des Ost-Berliner S tadtkontors ver
hängt, die nichts w eiter getan hatten, als für W est- 
Berliner Wechselstuben großes Ostgeld in kleines Ost
geld umzuwechseln. A ls angegriffenes Objekt wurde die 
„Stückelung der Währung“ bezeichnet.

DOKUMENT 236

Urteil des Stadtgerichts Ost-Berlin
vom 16. 6. 1955 
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Die A ngeklagten Ke., G., Kr., Sch. und O. w aren A n
gestellte (B ankkassierer, H ilfskassierer oder Buch
halter) des Berliner S tadtkontors. Seit Mai 1950 tausch
ten  sie laufend fü r  M ittelspersonen W est-Berliner 
W echselstuben, zu denen der A ngeklagte P . gehörte, 
in imm er zunehmendem U m fang größere Scheine von 
DM der Deutschen N otenbank in kleinere Scheine um; 
dafür erhielten sie von den W echselstuben eine „Pro
vision“. Der U m tausch geschah folgenderm aßen: Die 
M ittelspersonen der W est-Berliner W echselstuben über
gaben den A ngeklagten einen bestim m ten B etrag  in 
großen Scheinen sowie eine Stückelungsanweisung und 
die als „Provision“ vorgesehene Summe; die A ngeklag
ten  händigten daraufhin  die kleinen Geldscheine en t
sprechend der Stückelungsanweisung au s ................

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Seit Bestehen der dem okratischen S taatsordnung  im 
Gebiet der Deutschen D em okratischen Republik und des 
D em okratischen Sektors von Groß-Berlin versuchen die 
im perialistischen K riegstreiber, die M acht der A rbeiter- 
und-Bauernklasse und ihre ökonomischen Grundlagen 
m it allen M itteln zu vernichten oder zu stören. Neben 
der von im perialistischen Geheimdienststellen gelenkten 
M ilitär- und W irtschaftsspionage durch ein w eitver
zweigtes A gentennetz w ird m it den M itteln des soge
nannten  kalten  Krieges ständig  versucht, den Aufbau 
unserer dem okratischen F riedensw irtschaft zu schä
digen oder zu verhindern. E in M ittel dieses kalten

Krieges is t die von den Im perialisten im  Jah re  1948 in 
W est-Deutschland und W est-Berlin eingeführte Sepa
ratw ährung . Durch einen willkürlich festgesetzten  
W echselkurs fü r die DM der BdL, der durchaus nicht 
den tatsächlichen w irtschaftlichen V erhältnissen in 
W est-Deutschland gegenüber denen in der DDR en t
spricht, w ird m it Hilfe der in W est-Berlin eingerich
te ten  W echselstuben das Spekulanten- und Schiebertum  
un terstü tz t, um  unserer W irtschaft schwere Schäden 
zuzufügen. D er Schwindelkurs w ird benutzt, um  be
stim m te wertvolle E rzeugnisse unserer Industrie  m it 
hohem Zwischengewinn fü r  die Schieber aufzukaufen 
und dadurch die legalen Handelsbeziehungen zu W est- 
Deutschland zu stören. Durch die H etze gegen unsere 
dem okratische G esellschaftsordnung und die Verleum 
dung unserer W irtschaft werden im  politischen B e
w ußtsein zurückgebliebene B ürger der DDR und des 
D em okratischen Sektors verleitet, W aren in  W est- 
Berlin einzukaufen. Dadurch fließen den W echselstuben 
B eträge in DM der D eutschen N otenbank in oft hoher 
Stückelung zu. Die W echselstuben benötigen fü r  ihren 
Betrieb jedoch auch entsprechendes Kleingeld. Diesen 
Mangel an  Kleingeld in DM der D eutschen N otenbank 
versuchen die W echselstuben dadurch zu beseitigen, daß 
sie sich Kleingeldscheine auf illegalem Wege, un ter 
K orrum pierung von A ngestellten unserer Geldinstitute, 
durch M ittelsm änner beschaffen. Durch solchen unkon
tro llierten  Abzug von kleinen Geldscheinen en tsteh t in
nerhalb der P lanung unserer W ährung ein falsches Bild 
über den w irklichen B edarf solcher Stückelung. Der 
Mangel an kleiner S tückelung fü h rt zu Schwierigkeiten 
bei der B ereitstellung von Kleingeld fü r  die Bedürfnisse 
der W irtschaft, wie sie in den le tzten  Jah ren  in ge
wissem M aße tatsächlich  eingetreten  sind. Alle A nge
klag ten  sind im Laufe der letzten Jah re , teils als Be
au ftrag te  der W est-Berliner W echselstuben, teils als 
A ngestellte von dem okratischen G eldinstituten zum  
N utzen der W est-Berliner W echselstuben tä tig  gew or
den und haben durch ihre verbrecherischen H andlungen 
unsere W irtschaft schwer geschädigt.

Alle A ngeklagten haben durch den U m tausch von DM 
der DNB großer Stückelung in solche kleiner Stücke
lung fü r W est-Berliner W echselstuben entgegen den 
bestehenden Dienstanweisungen die D urchführung der 
W irtschaftsplanung gefährdet. Sie haben vorsätzlich 
Gegenstände, die w irtschaftlichen Leistungen zu dienen 
bestim m t sind, ihrem  bestim m ungsm äßigen Gebrauch 
entzogen.

Gegenstand des Verbrechens der Angeklagten, auf den
sie durch ihr Handeln, also den U m tausch, einwirkten, 
is t nicht Geld als Z irkulationsm ittel, sondern die 
Stückelung der Währung der DM der DNB. Jede W äh
rung  bedarf, um  ihren Zweck als Teil der U m laufm ittel 
in der Z irkulationssphäre der W irtschaft zu erfüllen, 
einer S tückelung in kleinste, kleine, größere und große 
W erte. Die A rt und der U m fang der S tückelung im 
V erhältnis zum gesam ten Geldumlauf m uß den E rfo r
dernissen der jeweiligen W irtschaft entsprechen. F ü r 
E inkäufe der Industrie- und H andwerksbetriebe, fü r 
Lohn- und Gehaltszahlungen, besonders aber fü r die 
Bedürfnisse des Handels an W echselgeld und Kleingeld 
fü r  die V erbraucher m üssen bestim m te Mengen ver
schiedener S tückelung innerhalb der W ährung vorhan
den sein. In  unserer P lanw irtschaft w ird auch die 
S tückelung der W ährung, wie auf allen anderen Ge
bieten unserer W irtschaft, nicht anarchisch, sondern 
p lanm äßig nach dem B edarf eingerichtet. Da die An
geklagten  unserer W ährung und dam it unserer W irt
schaft unbestim m te Geldwerte k leiner Stückelung en t
zogen, indem sie diese ungesetzlich gegen Geldwerte 
großer Stückelung um tauschten, ist die Stückelung 
unserer W ährung der Gegenstand ihres Verbrechens.
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